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1. Ziel und Aufbau des Fachstudiums

1.1 Ziele des Studiums 

Die im Fachstudium Deutsch im Studiengang Lehramt an Grundschulen zu erwerbenden Kompetenzen und die 
Ziele des Studiums richten sich nach der Lehrerprüfungsverordnung (LehPrVO) und dem dortigen Fachanhang. 

Im Fach Deutsch der Grundschule wird das Ziel verfolgt, bei allen Schülerinnen/allen Schülern trotz 
unterschiedlicher sprachlicher und literarischer Sozialisationserfahrungen, eine Sprachhandlungskompetenz zu 
entwickeln und ihnen damit die deutsche Sprache als ein kommunikatives Werkzeug, als ein persönliches 
Ausdrucksmittel und als einen Weg zur Wissensgewinnung zu erschließen. Dabei umfasst 
Sprachhandlungskompetenz die Fähigkeiten, mit mündlicher und schriftlicher Sprache produktiv wie rezeptiv sicher 
umzugehen, d. h. die verschiedenen Situationen und Interaktionen wie auch die medial vielfältigen 
Textbegegnungen durch sprachlich adäquates Handeln zu meistern. Die Schülerinnen/die Schüler sollen im 
Deutschunterricht der Grundschule befähigt werden, ihr sprachliches Verhalten situationsangemessen, 
adressatengerecht und kommunikativ versiert zu gestalten sowie die deutsche Sprache lesend, sprechend und 
schreibend souverän zu beherrschen. Darüber hinaus zielt der Grundschulunterricht im Fach Deutsch auf die 
Ausbildung eines Sprachbewusstseins und metasprachlichen Vermögens wie auch eines Sprachgefühls ab und 
vereint dabei sprachanalytische mit sprachexperimentellen, kognitive mit kreativen und rationale mit emotionalen 
Aspekten von Sprache. 

Den Bildungsaufgaben des Faches Deutsch in der Grundschule folgend, ist die Befähigung der angehenden 
Fachlehrerinnen/den angehenden Fachlehrern zur Anleitung und Steuerung der sprachlichen Entwicklungs- und 
Lernprozesse ein grundlegendes Studienziel. Neben der Ausbildung der dazu notwendigen (schrift-) 
sprachdiagnostischen Kompetenz auf der Basis fundierter Kenntnisse des Systems, Phänomens und Gegenstands 
Sprache ist es Ziel des Studiums, dass Studierende fachwissenschaftliches (linguistisches, literatur- und 
medienwissenschaftliches) mit fachdidaktischem Wissen vernetzen und daraus eine begründete, zielgerichtete und 
durchdachte Unterrichtsgestaltung im Sinne der o. g. Ziele des schulischen Deutschunterrichts ableiten sowie 
methodisch reflektiert und abwechslungsreich anlegen können. Daher soll das Studium des Faches Deutsch zu 
einer Symbiose von Fachwissenschaft, Fachdidaktik und Methodik führen, um im späteren Unterricht die Literalität, 
Literarität und Kommunikationsfähigkeit der Schülerinnen/Schüler auf der Grundlage fachwissenschaftlich 
gestützter didaktischer Konzeptionen und daraus generierter methodischer Verfahren auszubilden und differenziert 
zu fördern. 

1.2 Umfang und Aufbau des Studiums 

Für das ordnungsgemäße Studium des Lernbereichs Deutsch in dem Studiengang Lehramt an Grundschulen sind 
48 Leistungspunkte zu erbringen. Hierbei sind ausschließlich Pflichtmodule zu belegen.  
Eine sachgerechte und insbesondere die Einhaltung der Regelstudienzeit ermöglichende zeitliche Verteilung der 
Module auf die einzelnen Semester ist dem Prüfungs- und Studienplan zu entnehmen. 
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1.3 Prüfungsvorleistungen, fachspezifische Prüfungsleistungen und veranstaltungsbegleitende 

Prüfungen 

1.3.1  Sofern in den Modulbeschreibungen bestimmt, besteht in Seminaren, Übungen und Schulpraktischen 
Übungen als Prüfungsvorleistung eine Anwesenheitspflicht gemäß § 8 Absatz 1 RPO-LA. 

1.3.2  Gemäß § 12 Absatz 2 RPO-LA ist innerhalb des Fachstudiums Deutsch folgende weitere 
Prüfungsvorleistung vorgesehen: mündlicher oder schriftlicher Beitrag zum Seminar und zur Übung.  

Mündlicher oder schriftlicher Beitrag zum Seminar und zur Übung: 
Als Nachweis der aktiven Teilnahme an Seminar und Übung erfolgt entweder ein schriftlicher Beitrag (Essay; 
Seminar- oder Übungsprotokoll) im Umfang von maximal 10.000 Zeichen oder ein mündlicher Beitrag 
(Präsentation) im Umfang von maximal 15 Minuten. Der Workload für beide Leistungen ist äquivalent. 

Die konkrete Prüfungsvorleistung ist der jeweiligen Modulbeschreibung sowie dem Prüfungs- und Studienplan zu 
entnehmen.  

1.3.3 Neben den in § 17 Absatz 2 RPO-LA aufgeführten Prüfungsleistungen kommt folgende fachspezifische 

Prüfungsleistung zum Einsatz: 

Publikation in Kleingruppen  
Eine (Online)-Publikation ist eine Veröffentlichung eines fachwissenschaftlichen und/oder fachdidaktischen 
Aufsatzes in mündlich oder schriftlich aufgezeichneter, elektronischer Form.  

Projektdokumentation 
Eine Projektdokumentation ist eine auf das Wesentliche beschränkte schriftliche Dokumentation der Planung und 
Durchführung eines Projekts, inklusive der Darstellung gewonnener Ergebnisse und abschließender Reflexion. 

Lernmaterialerstellung 

Eine Lernmaterialerstellung ist eine schriftliche Dokumentation eines selbständig erarbeiteten (Übungs-) Materials 

mit fachlichwissenschaftlicher Begründung, inklusive der Darstellung der Erprobung des Materials und 

abschließender Reflexion. 

1.3.4 Die studienbegleitenden Modulprüfungen in Form von Klausuren und Hausarbeiten können auch 
veranstaltungsbegleitend abgelegt werden, wenn die Studierenden spätestens in der ersten Vorlesungswoche über 
die für sie geltende Prüfungsart, deren Umfang und den jeweiligen Abgabetermin von der Dozentin/dem Dozenten 
in Kenntnis gesetzt werden. 

1.4 Benotung und Bildung der aggregierten Modulnote 

Aus dem Prüfungs- und Studienplan geht hervor, welche Module benotet und welche mit „Bestanden“ oder „Nicht 
Bestanden“ bewertet werden. Alle benoteten Module werden gemäß § 19 Absatz 2 RPO-LA bei der Bildung der 
aggregierten Modulnote berücksichtigt. 

2. Prüfungs- und Studienplan

Der Prüfungs- und Studienplan folgt aus Anlage 2.6. 
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Anlage 2.5: Fachanhang Praktikum 

Inhaltsübersicht 

1. Ziele und Aufbau der Praktika
2. Modulbeschreibungen

1. Ziele und Aufbau der Praktika

Die Praktikumsmodule umfassen erstens die Vor- und Nachbereitung der Praktika sowie zweitens das Praktikum 
in der Schule/Einrichtung selbst.  
Die Ziele und Schwerpunkte der vor- und nachbereitenden Lehrveranstaltungen ergeben sich aus den 
Modulbeschreibungen zu den jeweiligen Praktika. 
Ziele und Aufbau der Praktika in der Schule/Einrichtung selbst werden in der Praktikumsordnung für die 
Lehramtsstudiengänge der Universität Rostock vom 8. März 2021 dargelegt.  

2. Modulbeschreibungen

Ausführliche Modulbeschreibungen werden ortsüblich veröffentlicht. 
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